
1. Nachtrag zur Satzung 
über die Benutzung der Kindergärten 

der Gemeinde Schauenburg 
 
zur Satzung der Gemeinde Schauenburg vom 14. Dezember 2006 über die Benutzung der 
Kindergärten der Gemeinde Schauenburg 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. November 2007 (GVBl. I S. 757) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schauenburg 
in ihrer Sitzung vom 24. April 2008 nachstehenden 
 
1. Nachtrag über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Schauenburg beschlossen: 
 

1.   § 4 
Betreuungszeiten 

 
(1) Die Kindergärten sind an Werktagen montags bis freitags geöffnet. Die Kinder ab drei 
Jahren haben Anspruch auf eine Betreuung von mindestens fünf Stunden. 
Für die monatliche Anmeldung stehen folgende Betreuungszeiten zur Verfügung: 

 
Ganztagskindergarten Sonnenschein, Breitenbach 
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr * 
von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr * 
von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr * 

 
* nur in Verbindung mit Mittagessen 
 
 

2.    § 13 
Inkrafttreten 

 
Der 1. Nachtrag tritt am 01. Juli 2008 in Kraft. 
 
         
Schauenburg, den 25. April 2008  
 
 
Der Gemeindevorstand              

 
(Siegel)   

   (Gimmler) 
Bürgermeisterin 
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